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Art. 12 Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt auf Ende 
des Geschäftsjahres, durch Ausschluss, durch 
Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrages trotz 
Mahnung und durch Tod. 

 

Art. 13 Die Mitgliederbeiträge können nach Mitglieder-
kategorien abgestuft werden. 

 

V Verschiedenes 
 

Art. 14 Beschlüsse aller Organe der Vereinigung erfolgen 
mit einfachem Mehr der Anwesenden. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet der Präsident bzw. die 
Präsidentin. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  

 

Art. 15 Zirkularbeschlüsse des Vorstandes per E-Mail sind 
möglich, wobei alle Mitglieder die Möglichkeit der 
Stimmabgabe erhalten müssen. Ein Zirkularbe-
schluss ist zustande gekommen, wenn die Mehr-
heit aller Vorstandsmitglieder zustimmt. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet der Präsident bzw. die 
Präsidentin. Auf Verlangen eines Mitgliedes ist eine 
Sitzung einzuberufen. Der Zirkularbeschluss wird 
dem Protokoll der nächsten Sitzung beigefügt. 

 

Art. 16 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

Art. 17 Wird der Verein aufgelöst, so ist ein allfällig verblei-
bendes Restvermögen einer Institution mit gleicher 
oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Eine 
Verteilung des Vereinsvermögens unter die 
Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. 

 

Zürich, 31. Oktober 1985,  
revidiert 23. September 1986, 10. Juni 1988, 25. Juni 1992, 
21. Juni 2000, 21. Juni 2006, 16. Juni 2009 

 

 
 

 

Statuten 

 

I Name und Sitz 

Art. 1 Unter dem Namen «Vereinigung für Umweltrecht 
(VUR)» besteht ein politisch neutraler und religiös 
unabhängiger Verein mit Sitz in Zürich. 

 

II Zweck und Mittel 

Art. 2 Die Vereinigung bezweckt die Förderung des Um-
weltschutzrechts und seiner Anwendung sowie die 
Pflege des Erfahrungsaustausches unter ihren Mit-
gliedern. 

Art. 3 Die Vereinigung verfolgt ihren Zweck namentlich 
durch 

 a) eine Dokumentation über die umweltrechtliche 
Praxis 

 b) die Herausgabe einer Zeitschrift 

 c) die wissenschaftliche Durchdringung des 
Umweltrechts 

 d) Veranstaltungen. 
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Art. 4 Die finanziellen Mittel des Vereins bestehen aus 
 a) Mitgliederbeiträgen 
 b) Beiträgen von Behörden 
 c) Zuwendungen Dritter. 

Die Mitglieder der Vereinigung haften für deren 
Verbindlichkeiten nur in der Höhe der fälligen 
Jahresbeiträge. 

 

III Organe und Zuständigkeiten 

Art. 5 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand 
ordentlicherweise einmal jährlich im ersten Halb-
jahr schriftlich zehn Tage zum Voraus einberufen. 

Ausserordentliche Mitgliederversammlungen sind 
innert dreissig Tagen einzuberufen, wenn dies ein 
Fünftel sämtlicher Mitglieder, der Vorstand oder 
der Beirat verlangen. 

Art. 6 Der Mitgliederversammlung stehen folgende Be-
fugnisse zu: 

 a) Wahl des Vorstandes, des Präsidenten bzw. der 
Präsidentin und der Revisionsstelle 

 b) Abnahme von Jahresbericht und Jahres-
rechnung 

 c) Statutenänderung 
 d) Festlegung der Mitgliederbeiträge 
 e) Beratung und Beschluss über weitere Geschäf-

te, die ihr vom Vorstand vorgelegt werden. 

Art. 7 Der Vorstand ist das leitende Organ der Vereini-
gung. Er konstituiert sich unter Vorbehalt von 
Art. 6 lit. a selbst. Scheidet ein Vorstandsmitglied 
aus, so ist der Vorstand berechtigt, für die Zeit bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung selbst eine 
Ersatzwahl vorzunehmen. 
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Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist bis 
zu einer Gesamtzeit von sechs Jahren und für die 
amtierende Präsidentin oder den amtierenden 
Präsidenten bis zu einer Gesamtzeit von acht 
Jahren zulässig. 

Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt und 
werden in der Regel vom Präsidenten bzw. der 
Präsidentin einberufen. Zwei Mitglieder des Vor-
standes können die Einberufung einer Sitzung 
innert dreissig Tagen verlangen. 

Art. 7a Die Mitgliederversammlung wählt ein Vorstands-
mitglied als Vertreterin oder Vertreter des BAFU. 
Für dieses Mitglied besteht keine Amtszeitbe-
schränkung. 

Art. 8 Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte, soweit sie 
nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 
Er regelt die Vertretung der Vereinigung nach 
aussen. 

Art. 9 Der Vorstand kann zu seiner Beratung einen Beirat 
wählen. 

Art. 10 Die Revisionsstelle hat zuhanden der Mitglieder-
versammlung die Jahresrechnung und den Ver-
mögensstand zu prüfen. Ihre Amtsdauer beträgt 
ein Jahr. 

 

IV Mitgliedschaft 

Art. 11 Die Mitgliedschaft steht allen an der Erfüllung des 
Vereinszwecks interessierten Personen und Institu-
tionen offen. Der Vorstand entscheidet über die 
Aufnahme als Einzel- oder Kollektivmitglied, im 
Falle der Ablehnung ohne Angabe von Gründen. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


